
Reglement der Grünen Frauen Schweiz 

I. Grundsätze 

1 Mitgliedschaft: Alle Frauen der Grünen können Mitglied der Grünen Frauen Schweiz sein. 

2 Die Grünen Frauen setzen sich innerhalb und ausserhalb der Grünen Partei der Schweiz 
für die Anliegen der Frauen ein und arbeiten eng mit der AG Geschlechtergerechtigkeit 
zusammen. 

II. Ziele 

1 Die Grünen Frauen setzen sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Geschlechtergerechtigkeit in der Partei und in der Gesellschaft sowie für eine gerechte 
Verteilung aller Mandate zwischen den Geschlechtern ein. Sie vertreten frauenspezifische 
Positionen innerhalb und ausserhalb der Partei. 

III. Organisation 

1 Die Grünen Frauen verfügen über ein Präsidium: eine Präsidentin und zwei 
Vizepräsidentinnen. Die Präsidentin vertritt gleichzeitig die Grünen Frauen im Vorstand der 
Grünen Schweiz. Sie wird durch die Delegiertenversammlung gewählt. Die zwei 
Vizepräsidentinnen vertreten einerseits eine andere Sprachregion und andererseits die 
jungen Frauen. 

2 Über die Kommunikation der Grünen Frauen entscheidet das Präsidium der Grünen 
Frauen sowie ein Mitglied des Präsidiums der Grünen Schweiz. Das Präsidium der Grünen 
Frauen tritt auch gegenüber den Medien auf. Die Koordination ist bei der Fachsekretärin für 
Gleichstellungsfragen. 

3 Die Grünen Frauen sind über eine Delegation, die mindestens aus dem erweiterten 
Präsidium besteht, in der AG Geschlechtergerechtigkeit vertreten, welche alle 
Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeitsfragen inner- und ausserhalb der Partei 
bearbeitet. 


